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Wiederaufnahme Sportbetrieb (euelle BFV.DE)

o Basierend auf den regionalen lnzidenzwerten ist ab dem 8. März 2021 grundsätzlich eine Wie-
deraufnahme des Sportbetriebs möglich. Dies aber nur in definierten und limitierten Gruppen-
größen, unter freiem Himmel und unter Wahrung des Mindestabstandes. Maßgeblich ist hier
die 7-Tagesinzidenz in lhrem jeweiligen Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt.

o in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-lnzidenz von 100 überschritten
wird, ist nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer
haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt, die Ausübung von
Mannschaftssport ist untersagt

o in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-lnzidenz zwischen 50 und 100
liegt, ist nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer
haushaltsfremden Person - max. fünf Personen - (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) sowie
zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahrenerlaubt;

o in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-lnzidenzvon 50 nicht überschrit-
ten wird, ist nur kontaktfreier Sport in Gruppen bis zu 10 Personen oder unterfreiem Himmel in
Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Organisatorisches

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffenflichung auf der
Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden Trainer und übungsleiter über die
entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im ln- und Outdoorbereich hin.

o Da keine Umkleidemöglichkeiten im Vereinsheim zugelassen sind, sollen soweit möglich, alle
spieler*innen in Trainingskleidung zum Trainingsbetrieb erscheinen.

o Körperkontakt innerhalb der Trainingseinheit (nur kontaktloses Training) und außerhalb der
Trainingseinheit (2. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und die-
se auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und
Einmalhandtücher ist gesorgt.

Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim
Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen
mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der Mindestabstand ist zudem
einzuhaltenl
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o Vor und nach dem Training (z' B. Eingangsbereiche, wc-Anlagen, Abholung und Rückgabevon sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFp2) - sowohl im lndoor- als auch im out-door-Bereich.

o ln unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend seife und Einmalhandtücher zurverfügung. Nach Nutzung der sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-
ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmaltäglich gereinigt.

o Sportgeräte (Bälle, Hütchen, Stangen, ...)werden von den Trainern/übungsleitern vor demTraining gereinigt und desinfiziert.

o Unsere Trainingsgruppen bestehen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl
und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/übungsleiter hat feste Trai-
ningsgruppen.

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. sollte
mehr als eine Person bei Geräten notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht aFFp2).

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im
Fahrzeug zu tragen sind.

o verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch
selbstständ ig entsorgt.

o Sämtliche Trainings werden dokumentiert, um im Falle einer lnfektion eine Kontaktperso-
nenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch
immer gleich gehalten.

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von '1,5 Metern hingewiesen.

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (2. B. Ehepaare).

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Sportgelände.

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport

o Durch feste Zuteilung der Plätze und unterschiedliche Zugänge (s. Anhang platznutzung
Corona) ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die maximale Bele-
gungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFp2) und
dürfen nicht als Umkleiden genutzt werden.
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o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung ge-sorgt

o Die sanitären Einrichtungen werden bestenfails nur einzern betreten.

o ln unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend seife und Einmalhandtücher zurVerfügung' Nach Nutzung der sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-
ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmartägrich gereinigt.

o Vereinsheim, Umkleiden und auch Duschen sind bis auf weiteres geschlossen.

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb

o Aktuell ist kein Wettkampfbetrieb zugelassen.
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Anlagen:

Anlage 1 - Platznutzung Corona
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Anlage 1 - Platznutzung Corona

PlaE 5
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